Bindegewebe
Angenommen, es gibt einen Gesellschaftsvertrag und ich sehe mich als dessen Partner: Wie bin ich dann in diesen Vertrag hineingekommen? Es gab ihn, bevor ich kam, er ist ohne mich geschlossen worden und hat sich laufend verändert, erst ohne mein Zutun und dann unter eher minimer Mitwirkung meinerseits. Ich habe nicht mitformuliert und bin nie förmlich gefragt worden, ob ich nachträglich in ihn eintreten wolle. 

Und doch bin ich dabei, vielleicht aus folgenden Gründen:

· Ich bin dazu gekommen durch das Beispiel meines Vaters, der zwar seufzend, aber fraglos, während Jahren eine Beistandschaft übernahm;

· durch meine eigene Erfahrung, dass ich mich in diesem Staat auch kritisch äussern konnte und dass ich, wenn ich es gut machte, sogar gehört wurde;

· aus der Beobachtung, dass es einen Lastenausgleich gibt, dass Minderheiten einen gewissen Schutz geniessen und dass Probleme mit Diskussion unter den Beteiligten gelöst werden.

Aus diesen und ähnlichen Gründen bin ich auch dabei geblieben. Manchmal habe ich zwar gezweifelt, denn ich beobachtete Dinge, die dem Vertrag widersprachen: Dass meine Meinungsäusserung fichiert wurde, dass seit Jahrzehnten ein Verfassungsauftrag für eine Mutterschaftsversicherung missachtet wird, dass oft gerade nicht oder hinter geschlossenen Türen und ohne die Beteiligten diskutiert wird - oder dass ein Gross-Waffenhändler nach gewonnenem Prozess mit breitem Lachen das Bundesgericht verlassen konnte.

Gründe und Gegengründe verweisen beide auf den zugrundeliegenden Vertrag, dessen wichtigster Paragraph festhält, dass ich überhaupt in einer Gesellschaft lebe, nämlich in einem Netz von Beziehungen, das von einer ethischen Verpflichtung getragen ist und deshalb auch von meinem Tun und Sagen Verbindlichkeit fordern kann. Dazu gehört, dass es eine Gesellschaft ist, in der ich mein Leben führe und auf die ich mich gestaltend beziehe: Ihre Segmente und Teile dürfen nicht zu sehr auseinanderfallen: Arm und Reich, Jung und Alt, Frau und Mann, Einheimisch und Fremd mögen ihr zwar Gegensätze sein, zwischen ihnen aber - ich formuliere massvoll, denn von Utopien hat diese Gesellschaft heute Abschied genommen - muss ein Kontinuum bestehen. 

Wo dies nicht mehr der Fall ist, wo die grundsätzliche Vergleichbarkeit der Situationen fehlt, da geht es ans Mark oder vielleicht: ans Bindegewebe der Gesellschaft, da ist die tragende Substanz des ganzen Vertrags verletzt: die Gerechtigkeit. Sie ist es, die den ethischen Gehalt aller seiner Paragraphen ausmacht. Fehlt sie, dann werde ich zum potentiellen Bürger einer blossen gesellschaftlichen Sub-Welt, zum citoyen einer Interessegruppe - ein hölzernes Eisen zwar, aber doch real existierend und erst noch im Trend!

Mir scheint, was heute im Zeichen von Krise und Sparwelle geschieht, berühre diesen Punkt. Die Sorge darüber hat zu unserem "Stichwort" Anlass gegeben. Dessen Artikel sprechen jeder auf seine Weise von der heiklen Grenze, die nicht angetastet werden darf, wenn der Gesellschaftsvertrag seine seine Würde und seine Verbindlichkeit behalten soll.
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